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Niederschrift  

über die Sitzung des Ortsgemeinderates 
 der Ortsgemeinde Biebern  

am 04.06.2024 im Gemeindehaus Biebern 
 

Öffentliche Sitzung 

Sitzungsbeginn: 19.47 Uhr  Sitzungsende:  20.53 Uhr 

Nicht öffentliche Sitzung 

Sitzungsbeginn: 21.10 Uhr  Sitzungsende:  21.10Uhr 

 
Stimmberechtigte Teilnehmer 
Anwesend: Marco Schömehl, Nina Lohmann, Klaus Adamus, Oliver Schömehl, Ulrich Sterk, 

Bruno Lauer, Werner Rockenbach, Martin Wust, Mario Kasper 
 
Tagesordnung (öffentliche Sitzung) 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit des 

Gemeinderates 
2.  Genehmigung der letzten Sitzungsniederschrift - öffentlicher Teil – 
3. Beschlussfassung über die Abrechnungsform der laufenden Kosten der Kindertagesstätte 

des Zweckverbandes der KITa Biebertal 
4. Vorbereitung Europa- und Kommunalwahl am 09.06.2024 
5. Anfragen und Mitteilungen 
 
Tagesordnung (nicht öffentliche Sitzung)  
1. Genehmigung der letzten Sitzungsniederschrift – nicht öffentlicher Teil  
2.  Grundstücksangelegenheiten 
3. Anfragen und Mitteilungen 
4.  Themen und Terminierung nächste Sitzung 
 

     Gemeinderat Biebern 



Öffentliche Sitzung 
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit des 

Gemeinderates 
Vor Eintritt in die Tagesordnung wird gemäß den §§ 34 und 39 der Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz (GemO) festgestellt, dass der Ortsgemeinderat ordnungsgemäß einberufen wurde 
und beschlussfähig ist.  
 
2. Genehmigung der letzten Sitzungsniederschrift - öffentlicher Teil - 
Die Sitzungsniederschrift des öffentlichen Teils der letzten Sitzung vom 23.04.2024 wird 
einstimmig angenommen. 
 
3. Beschlussfassung über die Abrechnungsform der laufenden Kosten der 

Kindertagesstätte des Zweckverbandes der KITa Biebertal 
 
SACHVERHALT: 
Der Kindertagesstättenzweckverband Simmern-Rheinböllen zahlt dem Zweckverband KiTa 
Biebertal ab 01.01.2022 eine Nutzungsentschädigung. 
Diese setzt sich gem. § 2 der Nutzungsvereinbarung zusammen aus: 
- der Abschreibung (AfA) abzüglich erhaltener Zuschüsse (Sonderposten) 
- kalkulatorischen Zinsen in Höhe von 3% der hälftigen Anschaffungs- und Herstellungskosten 
- einem Pauschalbetrag für die Unterhaltung auf Basis der Kosten der dem letzten Haushaltsjahr 
vorhergehenden fünf Haushaltsjahre. 
Weiterhin trägt der Betriebsträger (KiTa-ZV Sim-Rhb) nach § 3 der Nutzungsvereinbarung 
sämtliche Betriebskosten im Sinne der Betriebskostenverordnung (BetrKV). 
Zur Finanzierung der Nutzungsentschädigung und Betriebskosten erhebt der KiTa-ZV 
Simmern-Rheinböllen eineGebäudeumlage von den Gemeinden des KiTa-Bezirks. Maßgeblich ist 
die Zahl der Kinder, für die am 31.05. desAbrechnungsjahres ein wirksames Rechtsverhältnis 
besteht.Die Nutzungsentschädigung und Erstattung der Betriebskosten geht beim KiTa-ZV 
Biebertal als Ertrag ein. DerKiTa-ZV Biebertal wird jährlich mit den Verbandsmitgliedern 
Biebern, Fronhofen, Nannhausen, Reich und Wüschheim „auf Null abgerechnet“. Laut aktueller 
Verbandsordnung des KiTa-ZV Biebertal wird zur Deckung des nicht gedeckten Fehlbedarfs 
eineVerbandsumlage erhoben. Diese wird zu 50% nach den tatsächlichen Kinderzahlen des 
abzurechnenden Haushaltsjahres und zu 50% nach der von der Verwaltung errechneten 
Umlagegrundzahl berechnet.Durch die Unterschiede in den Abrechnungsmodalitäten der 
Nutzungsentschädigung und der Verbandsumlageentsteht eine Differenz bei den 
Mitgliedsgemeinden. 
Die Verwaltung empfiehlt, die Berechnung der Verbandsumlage (KiTa-ZV Biebertal) an die 
Berechnung der Gebäudeumlage (KiTa-ZV Simmern-Rheinböllen) anzupassen. 
BESCHLUSSVORSCHLAG: 
Der Gemeinderat beschließt, dass die Verbandsumlage der laufenden Kosten im Ergebnishaushalt 
(Abrechnungauf „Null“ mit den Verbandsmitgliedern) der Kindertagesstätte Bi(e)berburg zu100 



% nach den tatsächlichen Kinderzahlen zum Stichtag 31.05. des Abrechnungsjahreserfolgen soll. 
Der Bürgermeister wird beauftragt, im Zweckverband Kindergarten Biebertal für diese 
Berechnung abzustimmen(gebundenes Mandat). 
BESCHLUSS:  laut Beschlussvorschlag. 
Gesetzliche Zahl der Ratsmitglieder: ___9__ 
Anzahl der anwesenden Ratsmitglieder: __9___ 
Einstimmig beschlossen / abgelehnt 
mit Stimmenmehrheit beschlossen / abgelehnt 
9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen 
 
4. Vorbereitung Europa- und Kommunalwahl am 09.06.2024 
 
Zusammensetzung des Wahlvorstandes in unserer Ortsgemeinde 
 

Wahlvorstand 

L
fd
N
r. 

Funktion Name, Vorname 
Anschrift, E-Mail 

PC-Bediener 
(bitte 

ankreuzen) 

1 Wahlvorsteher: 
 

Wust, Martin  

2 Stellv. Wahlvorsteher: Lauer, Bruno  

3 Beisitzer und Schriftführer EuW sowie 
Schriftführer Kom.wahl 

Lohmann, Nina  

4 Beisitzer 
und stellv. Schriftführer: 

Rockenbach, Werner  

5 Beisitzer Schömehl, Marco  

6 Beisitzer Kasper, Mario  

7 Beisitzer Adamus, Klaus  

8 Beisitzer Schömehl, Oliver   

9 Beisitzer Golawsky, Heike  

1
0 

Hilfskraft EuW 
zugleich Beisitzer Kom.wahl: 

Golawsky, Mario   

1
1 

Hilfskraft EuW 
zugleich Beisitzer Kom.wahl: 

Wust, Anke  



1
2 

Hilfskraft Schömehl, Tim  

1
3 

Hilfskraft Lauer, Thomas   

 
 

 Vorsitz Schriftführer Beisitzer 1 Beisitzer 2 

7.55 – 
10.30 
Uhr 

Bruno Nina Mario Kasper Oliver  

10.25 
– 

13.00 
Uhr 

Martin Werner Klaus  Marco 

12.55 
– 

15.30 
Uhr 

Bruno Nina Mario 
Golawsky 

Oliver  

15.25 
– 

18.00 
Uhr 

Martin Werner Klaus  Marco 

ab 
17,55 
Uhr 

Auszählung der Stimmen: alle Wahlvorstandsmitglieder + 
Wahlhelfer 

 
Sa. 08.06. um 17:00 Uhr treffen des Wahlvorstandes im Gemeindehaus zur Einrichtung des 
Wahllokales. 
 
5. Anfragen und Mitteilungen 

 Zur geplanten Sanierung der Schul- und Raiffeisenstraße im Rahmen des 
Kreisstraßenprogrammsist mittlerweile ein Besprechungsvermerk zum Ortstermin am 
20.07.2023, 14.30 Uhr, in Biebern (Gemeindehaus) seitens des LBM an den Werkleiter 
Lorscheider übermittelt worden, die Herr Schömehl in der Sitzung verliest. 

 Im windschwachen Jahr 2023 waren die Erträge der WEA´s so gering, dass es zu keinerlei 
Bonuszahlungender Anlagenbetreiber an die Gemeinde kam. Lediglich die garantierte 
Mindestpacht kam zur Auszahlung.  

 
 



 Die Berechnung der Jugendförderung der Biebertaler Vereine wurde von Gerhard 
Schneider auf Basis der jugendlichen Mitglieder der einzelnen Vereine und der 
Einwohnerzahlen der angehörigen Ortsgemeinden ermittelt. Von den ermittelten 9.999 € 
entfallen 1.694 € auf Biebern.      

 Ähnliches gilt für den Zuschuss zur Platzunterhaltung an die Spvgg Biebertal. Hier 
übernimmt die Gemeinde Biebern 2000 € des Fixbetrages von 5000 €. Die verbleibenden 
3000 € werden mittels der Einwohnerzahlen auf die übrigen vier Biebertal umgelegt. 
Gerhard Schneider wird entsprechende Auszahlungsanordnungen an die Vereine, wie in 
den Vorjahren durch die Finanzabteilung der VG für die Biebertalgemeinden veranlassen. 

 Den Ortsgemeinden Nannhausen, Fronhofen, Reich und Wüschheim geht als Mitgliedern 
des KITA Zweckverbandes Bi(e)bertal demnächst ein Beschlussvorschlag zum Ankauf des 
Flurstückes 30/12 in Flur 4 zu. Dieses Grundstück grenzt unmittelbar an die Flurstücke 
30/3 und 30/11 des Kindergartenzweckverbandes Biebertal an. Der Ankauf des Flurstückes 
wäre für den geplanten Um- und Anbau der KiTa von Vorteil, da es keine Hürden bezüglich 
der Grenzabstände gäbe. Auch habe der Zweckverband zukünftig die Möglichkeit von 
Erweiterungen und Gestaltung. Biebern als veräußernde Gemeinde muss diesen Beschluss 
nicht fassen. 

 An der Parkhaltebucht im Eichenweg sind zwei Randsteine beim Mulchen beschädigt 
worden und werden durch den Gemeindearbeiter ersetzt. 
 

 
Ende der öffentlichen Sitzung: 20.51 Uhr 
 
 
 


